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ANFRAGE 
 
 
des Abgeordneten Hans-Jörg Jenewein 
und weiterer Abgeordneter  
an die Bundesministerin für Justiz 
betreffend Primeo und Herald Fund, Bank MEDICI, UNICREDIT Bank Austria 
 
 
 
Hinsichtlich  Dkfm. Gerhard Randa,  
 
   Mag. Friedrich Kadrnoska,  
 
   Mag. Harald Nograsek,  
 
   DDr. Werner Kretschmer,  
 
   Mag. Willibald Cernko,  
 

DI Dr. Stefan Zapotocky,  
 
Mag. Josef Duregger,  
 
Mag. Wilhelm Hemetsberger,  
 

ist folgender Sachverhalt von möglicher strafrechtlicher Relevanz: 
 
 

1. Einleitung: 
 
Die Bank Medici AG (im Folgenden kurz „MEDICI“ genannt) hat seit Gründung im 
Jahr 2003 mehrere Fonds in Österreich vertrieben. Zentrales Organ war Frau Sonja 
Kohn, die als 75 % Eigentümerin, maßgeblichen Einfluss auf die 
Geschäftsgebarungen der MEDICI ausübte. Sie war Vorsitzende des Aufsichtsrates 
und wirtschaftlich Begünstigte der MEDICI. Sonja Kohn stand bereits seit vielen 
Jahren in engem geschäftlichen Kontakt mit Bernard L. Madoff (im Folgenden kurz 
„MADOFF“ genannt) und dem damaligen Vorstand der Unicredit Bank Austria AG 
(im folgenden kurz „UNICREDIT“ genannt).  
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Die UNICREDIT war an der MEDICI zu 25 % beteiligt. Die UNICREDIT hat über 
weitere Tochtergesellschaften ähnliche Fonds in Österreich nach gleichem Muster 
wie MEDICI vertrieben.  
 
Die Fonds waren derart strukturiert, dass als Depotbank und Custodian die HSBC 
Securities Services (Luxemburg) S.A. fungierte, wobei der Depotbank das Recht 
eingeräumt wurde, ihre Rechte als Depositär und Custodian an einen sogenannten 
Subcustodian zu übertragen. Hinsichtlich sämtlicher Fonds wurde die Bernard L. 
MADOFF International Securities LLC (in der Folge auch „BLMIS“ genannt) zum 
Subcustodian bestellt. 
 
BLMIS fungierte zugleich als einziger Manager (Verwalterfunktion) und als 
Depotbank (Verwahrerfunktion). Dieser Umstand wurde den Investoren im Prospekt 
nicht offengelegt.  
 
Die derart vertriebenen Fonds werden auch als sogenannte „Feeder-Fonds“ 
bezeichnet, welche ausschließlich die Zuführung großer Kapitalmengen von 
Anlegern an BLMIS bezweckten. Durch Verknüpfung von Verwahrer- mit 
Verwalterfunktion in einer Hand konnte MADOFF (und/oder „seine“ Gesellschaften) 
sämtliche Investitionsentscheidungen bzw. auch das Unterlassen von 
Investitionsentscheidungen faktisch alleine ohne Kontrolle Dritter treffen. Tatsächlich 
wurde seit 1996 kein einziges Wertpapier von MADOFF und/oder MADOFF´s 
Gesellschaften für Anleger erworben.  
 
Die UNICREDIT, die MEDICI, ihre Organe und Frau Sonja Kohn, haben von diesem 
Vorgehen MADOFF´s und/oder seiner Gesellschaften auf mehrfache Weise profitiert. 
Im Unterschied zu den sonst üblichen Gepflogenheiten bei der Verwaltung von 
Hedge-Fonds erhielt nicht der eigentliche Manager, nämlich MADOFF‘s 
Gesellschaften, die Performance- und Managementgebühr, sondern verblieben diese 
vielmehr bei der MEDICI, teilweise beim namhaft gemachten Fondsmanager, der 
HERALD Asset Management Ltd., einem Unternehmen mit Sitz auf den Cayman-
Inseln, das im wirtschaftlichen Einflussbereich von Sonja Kohn steht.  
 
Die MEDICI diente Sonja Kohn als „Durchläufer“. Aufgrund vertraglicher 
Konstruktionen wurden jene Beträge, die als Gebühren (i.e. 2 % Managementfee 
sowie 10 % Performancefee) an die MEDICI flossen, an Gesellschaften im 
wirtschaftlichen Einflussbereich von Sonja Kohn weiterüberwiesen. 
 
Sonja Kohn bzw. die ihr wirtschaftlich zuordenbaren Unternehmen haben überdies 
sowohl mit BLMIS als auch mit einem Tochterunternehmen der BLMIS, nämlich der 
MADOFF Securities International Ltd. (im Folgenden kurz „MSIL“ genannt) 
Provisionsverträge abgeschlossen. Seit Gründung der MEDICI im Jahr 2003 sind 
von BLMIS zumindest USD 900.000 pro Quartal und von MSIL zumindest insgesamt 
GBP 7.000.000,00 an Sonja Kohn, oder an Gesellschaften, welche im 
wirtschaftlichen Einflussbereich von Sonja Kohn stehen, geflossen.  
 
Weitere Provisionsverträge existierten auch zwischen Organen/Mitarbeiter der 
UNICREDIT einerseits und der BA Worldwide Fund Management (im Folgenden 
auch kurz „BAWFM“ genannt) andererseits, auf deren Grundlage hohe 
Provisionszahlungen an Organe/Mitarbeiter der UNICREDIT erfolgten. Diese 
begünstigten Organe/Mitarbeiter sind Teil einer Gruppe hochrangiger Führungskräfte 
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der UNICREDIT sowie deren Tochtergesellschaften („BA-Madoff-Gruppe“). BAWFM 
diente sohin der Verteilung der erworbenen Einnahmen aus den den Primeo-Fonds. 
Siehe diesbezüglich den Artikel im Format betreffend Beraterentgelt für Frau Ursula 
Radel-Leszczynski und DDr. Werner Kretschmer vom 25.5.2011 (Beilage ./1) sowie 
das Schreiben von Baker Hostetler LLP vom 14.12.2012 (Beilage ./2). 
 
Die in dieser Form lukrierten Provisionen stellen sogenannte „Kick-Back“ Zahlungen 
dar, die von MADOFF und/oder MADOFFs Gesellschaften dafür gewährt wurden, 
dass über die oben dargestellten Fondskonstruktionen Kapital an MADOFF 
Unternehmen geflossen ist. Insgesamt wurden rund USD 60 Millionen an 
„Provisionen/Kick-backs“ von MADOFF und/oder MADOFFs Gesellschaften an Kohn 
und/oder an Gesellschaften, welche im wirtschaftlichen Einflussbereich von Sonja 
Kohn stehen, sowie an die BA-Madoff-Gruppe ausbezahlt. 
 
Die konzerninterne Revision der UNICREDIT stellte bereits in ihrem Bericht Nr. 196 
vom 29.8.2001 sowie Bericht Nr. 165 vom 11.6.2003 fest, dass es zwischen der 
UNICREDIT/BAWFM einerseits und MADOFF und/oder MADOFFs Gesellschaften 
andererseits keine wie auch immer geartete schriftliche Vertragsgrundlage für die 
Übernahme des Managements durch MADOFF und oder MADOFFs Gesellschaften 
gab. Beide Revisionsberichte wiesen dezidiert auf das enorme Haftungsrisiko für das 
Kundenvolumen hin. 
 

2. Betrug und Untreue der Vorstandsmitglieder der UNICREDIT: 
 
Die Herren Gerhard Randa, Friedrich Kadrnoska, Harald Nograsek, Werner 
Kretschmer, Willibald Cernko, Stefan Zapotocky, Josef Duregger und Wilhelm 
Hemetsberger (die „Hauptbeschuldigten“) wussten über die Risiken der Madoff-
Veranlagungen in der BAWFM genauestens Bescheid. Sie wurden direkt oder 
indirekt in den auserwählten Verteiler (ca. 7-10 Personen) der konzerninternen 
Revision der UNICREDIT für den Bericht Nr. 196 vom 29.8.2001 aufgenommen. 
Nur Schlüsselorgane der Bank hatten Einblick in diesen Bericht. Die 
Hauptbeschuldigten hatten sohin sehr gute Kenntnis über den Stand der Dinge, 
insbesondere über die Risikoneigung der MADOFF Veranlagungen. 
 
Die konzerninterne Revision der UNICREDIT stellte im Bericht Nr. 196 vom 
29.8.2001 (Beilage ./3) insbesondere die folgenden Umstände fest: 
 

• Da die BAWFM als Investmentberater für die Auswahl der Veranlagungen 
bzw. der Manager verantwortlich ist, stellt die fehlende schriftliche 
Vereinbarung mit dem Manager Bernard L- Madoff Investement 
Securities LLC ein Risiko dar. Sollte es aufgrund der Marktstellung des 
Partners weiterhin nicht möglich sein, eine schriftliche Verpflichtungserklärung 
zu erhalten, so ist eine zeitnähere Prüfung der Einzeltransaktionen 
erforderlich. 
 

• Über die Beauftragung des tatsächlich operativ agierenden Managers gibt 
es keinen schriftlichen Vertrag mit der BAWFM […..]  
 

• Aus Haftungsgründen sollte nochmals versucht werden, vom Manager 
des managed accounts [Anm.: Madoff] eine schriftliche Unterlage zu 
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erhalten, wonach sich dieser verpflichtet, die Fondsbestimmungen 
einzuhalten. 
 

• Im Rahmen der Prüfung fiel auf, dass seitens der BAWFM die 
Einzelpositionen der Fonds keiner genaueren Kontrolle unterzogen 
wurden. 
 

Es wurden nach Übermittlung dieses Berichtes an die Hauptbeschuldigten keinerlei 
Maßnahmen zur Risikominimierung oder Risikobeseitigung ergriffen. Dies ist 
dadurch belegt, dass die konzerninterne Revision der UNICREDIT in ihrem Bericht 
Nr. 165 vom 11.6.2003 (Beilage ./4), also 2 Jahre später, – praktisch unverändert – 
immer noch folgende Umstände feststellte: 
 

• Mit der Firma Madoff gibt es keine schriftliche Vereinbarung, sondern 
lediglich ein Gesprächsprotokoll mit dem Manager Madoff über dessen 
Aktivitäten für BAWFM. 
 

• Im Custodian Agreement der Bank of Bermuda, Luxembourg, mit Primeo 
wurde die Haftung für Brokerkunden – also auch für das bei Madoff 
geführte „managed account“ – ausgeschlossen.  
 

• Dementsprechend ist die BAWFM bei der Kontrolle der Transaktionen und 
Positionen nahezu ausschließlich auf Informationen seitens des Managers 
angewiesen. 
 

• Wenngleich eine Haftung für Verluste auf Inquisitionen in einem „managed 
account“ im Emissionsprospekt ausgeschlossen wird, so bleibt das Risiko 
einer Haftung für den im Prospekt nicht genannten Manager bestehen. 
Siehe diesbezüglich auch Punkt 3. 
 

• Aufgrund der Tatsache, dass die Wertpapierbestände direkt beim Manager 
geführt werden und des Umstandes, dass die BoB- Lux die Haftung für den 
Manager ausschließt, bleibt nach Ansicht der Revision für die BAWFM bzw. in 
weiterer Folge die BA-CA defacto ein Haftungsrisiko für das 
Kundenvolumen von derzeit ca. USD 350 Mio. bei der Firma Madoff 
bestehen. 
 

• Die Entscheidung, MADOFF als Manager einzusetzen wurde 1996 von der 
Primeo Fund Ltd. getroffen. Eine schriftliche Vereinbarung mit Madoff über 
dessen Aktivitäten gibt es bis dato nicht. Über die Zusammenarbeit mit 
Madoff existiert seitens der BAWFM lediglich ein internes 
Gesprächsprotokoll im Zusammenhang mit einigen Besuchen bei der 
Firma Madoff in New York.  
 

• Bei der Kontrolle der vorgenommenen Wertpapiertransaktionen für den 
Primeo Select Fund ist die BAWFM einzig und allein vom Manager 
abhängig.  

 
Die Hauptbeschuldigten haben sich am größten Anlegerskandal der zweiten 
Republik dadurch beteiligt, dass sie mit Vorsatz all jene Risiken bewusst ignoriert 
haben, über die sie genauestens informiert gewesen sind oder sein mussten. Sie 
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haben zumindest schon seit 2001/2003 keinerlei Maßnahmen zum Schutz der 
Anleger ergriffen. Im Gegenteil, sie haben in Kauf genommen, dass die Anleger ihr 
Geld weiterhin durch ein betrügerisches „Ponzi-Schema“ verlieren. 
 
Die Hauptbeschuldigten hätten in ihrer Verantwortung als Vorstandsmitglieder und 
Bereichsleiter die Risikohinweise der Konzernrevision beachten müssen und 
mangels Kontrolle der Fonds, mangels vertraglicher Grundlage mit MADOFF und in 
voller Kenntnis der Risiken bereits im Jahr 2001/2002 einen sofortigen Ausstieg aus 
den Madoff Fonds veranlassen müssen.  
 
Das Unterlassen von Maßnahmen zur Risikoprävention bzw. zu einem 
vorzeitigen Austritt aus den (nachweislich riskanten) MADOFF Veranlagungen 
ist ein starkes Indiz dafür, dass die Hauptbeschuldigten zur BA-Madoff-Gruppe 
der provisionsbegünstigten Personen aus den MADOFF Veranlagungen 
gehörten. 
 
Wie auch einem Schreiben der amerikanischen Anwaltskanzlei BakerHostetler vom 
14.12.2012 (Beilage ./2) zu entnehmen ist sorgten Randa und Kadrnoska als 
Vorsitzender bzw. stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Bank Austria 
dafür, dass die BA-Madoff-Gruppe innerhalb der Bank keinen Verdacht erweckte und 
von einer eingehenden Prüfung ausgenommen war. Zapotocky und Kretschmer 
überwachten die BAWFM und deren Verwaltung der Feeder-Fonds. Hemetsberger, 
Scheithauer, Nograsek, Duregger und Fischer nahmen in unterschiedlichen 
Funktionen aktiv an der Gestaltung und Überwachung der Primeo-Fonds und seiner 
Klientel teil.  
 
Da es zwischen Organen/Mitarbeiter der UNICREDIT einerseits und der BAWFM 
andererseits Provisionsverträge gab, auf deren Grundlage hohe Provisionszahlungen 
von MADOFF und/oder MADOFFs Gesellschaften an Organe/Mitarbeiter der 
UNICREDIT erfolgten, wäre im Zuge eines Strafverfahrens zu klären, ob die 
Hauptbeschuldigten Risikopräventionsmaßnahmen mit dem Vorsatz unterlassen 
haben, sich durch die Weiterführung der Vertragsbeziehungen mit MADOFF 
und/oder MADOFFs Gesellschaften unrechtmäßig zu bereichern, indem sie selber 
derartige Provisionszahlungen erhalten haben. 
 
Diese Annahme wird ebenfalls vom Masseverwalter der MADOFF-Insolvenzmasse, 
Herrn Irving H. Picard, vertreten, der sich über die amerikanische Anwaltskanzlei 
BakerHostetler LLP mit Schreiben vom 14.12.2012 (Beilage ./2) an die STA Wien 
gewandt hat. Im Übrigen ist es für den Einschreiter unverständlich, weshalb die 
Initiative zur Verfolgung der Hauptbeschuldigten fast ausschließlich von Behörden, 
Anwälten und dem Insolvenzverwalter aus den USA gesetzt wird, während in 
Österreich die Strafbehörden deutlich weniger Initiative zeigen. Es entsteht der 
Eindruck, dass eine Verfolgung der UNICREDIT nahen Banker offenbar kein 
Anliegen der Staatsanwaltschaft ist. 
 

3. Strafrechtliche Verantwortung der Vorstandsmitglieder nach § 44 Abs. 2 InvFG 
1993 

 
In einer Entscheidung des Handelsgerichtes Wien vom 14. März 2012 (Beilage ./5) 
wird ab Seite 23 zur Prospektpflicht der UNICREDIT als hier beklagte Partei wie folgt 
ausgeführt: 

16041/J XXIV. GP - Anfrage (elektronisch übermittelte Version) 5 von 156

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



  

 
„ […..] § 26 Abs 2 InvFG 1993 normiert, dass (im Gegensatz zu inländischen 
Kapitalanlagefonds) der Prospekt des ausländischen Kapitalanlagefonds der 
Kontrolle durch einen unabhängigen Prospektkontrollor unterliegt. Der Prospekt ist 
vom Repräsentanten als Prospektkontrollor auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu 
kontrollieren, wobei hinsichtlich der Erstellung, Änderung, Kontrolle und 
Verantwortung für den Inhalt des Prospekts sowohl für den Emittenten als auch für 
den Prospektkontrollor die Vorschriften des KMG sinngemäß gelten (vgl §§ 6. 8 und 
insbesondere § 11 KMG). Der Prospektkontrollor hat gemäß § 8 KMG demnach 
die Richtigkeit und Vollständigkeit des Prospekts mit Angabe von Ort und Tag 
unter Beifügung „als Prospektkontrollor" zu unterfertigen (Prüfvermerk). Die 
Unterfertigung begründet die unwiderlegbare Vermutung, der Unterfertigende habe 
den Prospekt kontrolliert.  
 
Der nach § 26 Abs 2 InvFG 1993 sinngemäß anzuwendende § 11 KMG enthält eine 
besondere Prospekthaftungsregelung, die eine gesetzgeberische besondere 
Ausprägung der allgemeinen Grundsätze über die schadenersatzrechtliche Haftung 
für Vertrauensschäden wegen vorvertraglicher Pflichtverletzung darstellt. Es geht um 
die Sanktionierung irreführender Anlegerinformationen. Gehaftet wird für die 
Verletzung von Aufklärungs- und Sorgfaltspflichten, die schon vor 
Geschäftsabschluss bestehen. Als Haftungsträger kommt ua der 
Prospektkontrollor (§ 11 Abs 1 Z 2 KMG) in Frage. Er haftet für durch eigenes 
Verschulden oder durch Verschulden ihrer Leute oder sonstiger Personen 
erfolgte unrichtige oder unvollständige Angaben, deren Tätigkeit zur 
Prospekterstellung (Prospektkontrolle) herangezogen wurde. Die Haftung ist 
allerdings auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 
 
Der Prospektkontrollor haftet demnach nicht für die Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Prospekts, sondern für erfolgte unrichtige oder 
unvollständige Kontrollen, sofern sie auf eigenem groben Verschulden bzw 
grobem Verschulden seiner Leute oder sonstiger Personen beruhen, die zur 
Prospektkontrolle herangezogen wurden. Da das InvFG für ausländische 
Kapitalanlagefonds eine eigenständige Prospektpflicht und Prospektkontrolle kennt, 
ist der seit 10. 8. 2005 in § 8 KMG eingeführte unterschiedliche Prüfungsmaßstab für 
Wertpapiere und Veranlagungen im vorliegenden Fall nicht maßgeblich. 
 
In § 26 Abs 2 InvFG 1993 wird unter dem Titel „Publizitätsbestimmungen" ua 
festgelegt, wie Prospekte ausländischer Kaptitalanlagefonds gestaltet sein müssen. 
Der Zweck des § 26 InvFG liegt darin, dem potentiellen Anleger durch das Vorsehen 
verpflichtender Prospektinhalte eine umfassende und objektive Grundlage für seine 
Erwerbsentscheidung zu bieten. Gemäß § 26 Abs 2 Z 1 InvFG sind ua. Name oder 
Firma der ausländischen Kapitalanlagegesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft, der 
Vertriebsgesellschaft und der Depotbank zu nennen, Z 3 sowie Anlage A Abschnitt II 
Z 13 und 15 nehmen Bezug auf die Anlagestrategie. Gemäß Anlage A Abschnitt II Z 
13 muss der Prospekt die Anlageziele des Kapitalanlagefonds, einschließlich der 
finanziellen Ziele, der Anlagepolitik, etwaige Beschränkungen bei dieser Anlagepolitik 
etc. beschreiben; gemäß Z 15 sind die Techniken und Instrumente der Anlagepolitik 
anzugeben. Anlage A Abschnitt III regelt die Mindestangaben über die Depotbank, 
die mit Firma, Rechtsform, Sitz, Angaben über den Vertrag der Depotbank mit der 
Kapitalanlagegesellschaft und Anführung der Haupttätigkeit der Depotbank zu 
nennen ist (zu alldem: 10 Ob 69/11 m mwN). 
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Nach dem festgestellten Sachverhalt war der beklagten Partei (zumindest) bei 
den Prospektprüfungen für die Prospekte nach Juni 2003 (vgl Konzern-
Revisionsbericht Big 7QQ) bekannt, dass die BLMIS die Vermögenswerte des 
Primeo über ein Managed Account verwaltete und auch verwahrte, weil der 
Manager BLMIS zugleich auch als Sub-Depotbank fungierte. Ein solches 
Zusammenfallen zweier zentraler, einander gegenseitig kontrollierender 
Aufgaben in einer einzigen (juristischen) Person stellt nach Ansicht des 
Richters jedenfalls eine Angabe dar, die für die Beurteilung des Primeo von 
wesentlicher Bedeutung ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Frage der 
wesentlichen Bedeutung danach zu beurteilen ist, ob sich ein durchschnittlicher, 
verständiger Anleger unter Anlegung eines objektiven Maßstabs von diesen 
Aufgaben bei einer Auswahlentscheidung unter mehreren Anlagemöglichkeiten 
beeinflussen lässt (SZ 70/179). 
 
Die Trennung zwischen der Verwaltungsebene, die die jeweiligen 
Anlageentscheidungen trifft, und der Verwahrungsebene, die diese 
Entscheidungen umsetzt, ist eines der zentralen Prinzipien im österreichischen 
Investmentfondsgesetz. Dieses Trennungsprinzip war auch für den Vertreter der 
Klägerin von entscheidender Bedeutung und beeinflusste seine Anlageentscheidung. 
Genau diese Aufhebung des Trennungsprinzips findet in den 
Emissionsprospekten keine Erwähnung. Entgegen den Behauptungen der 
beklagten Partei lässt sich aus dem Umstand, dass in den Prospekten die 
Verwendung eines Managed Accounts genannt ist, keineswegs der 
Rückschluss ziehen, dass es zu einer Ämterkumulation in der 
gegenständlichen Form kommen könnte.  
 
Da aufgrund der erfolgten Außerstreitstellungen jedenfalls für den Zeitpunkt der 
Prüfung der dem zweiten und dritten Ankauf von Primeo zu Grunde liegenden 
Prospekte positive Kenntnis der beklagten Partei über die Doppelfunktion der BLMIS 
anzunehmen ist, fällt der beklagten Partei im Hinblick auf diese beiden Ankäufe 
eine Verletzung ihrer Verpflichtung zur Prospektprüfung zur Last. Da das 
Zusammenfallen von Verwahrung und Verwaltung als deutlich 
gefahrenerhöhender Umstand für die beklagte Partei klar zu erkennen sein 
musste (was ja auchaus dem Revisionsbericht Big 7QQ deutlich hervorgeht), 
die beklagte Partei aber dennoch die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Prospekte bestätigte, obwohl diese keinen Hinweis auf diese Ämterkumulation 
enthielten, haftet sie als Prospektkontrollorin. Es ist dabei von einer 
haftungsbegründenden groben Fahrlässigkeit der beklagten Partei 
auszugehen. [….]“ 
 
Ausgehend von dieser noch relativ jungen Entscheidung des Handelsgerichtes Wien 
vom 14. März 2012 (Beilage ./4) stellt sich die Frage nach einer strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit der Hauptbeschuldigten in Hinblick auf § 44 Abs. 2 InvFG 1993, 
der wie folgt lautet: 
 
„§ 44. (1) Wer im Zusammenhang mit einem öffentlichen Angebot von ausländischen 
Kapitalanlagefondsanteilen solche Anteile im Inland anbietet, obwohl 
1. die Anzeige nach § 30 oder § 36 nicht erstattet worden ist, oder 
2. die Wartefrist gemäß § 31 oder § 37 noch nicht verstrichen ist, oder 
3. die FMA die Aufnahme des Vertriebes untersagt hat, oder 
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4. die FMA den weiteren Vertrieb untersagt hat, 
ist, sofern die Tat nicht nach anderen Bestimmungen mit strengerer Strafe bedroht 
ist, vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis 
zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 
  
 
(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer in einem veröffentlichten Prospekt eines in- 
oder ausländischen Kapitalanlagefonds oder in einer einen solchen Prospekt 
ändernden oder ergänzenden Angabe oder in einem Rechenschafts- oder 
Halbjahresbericht eines in- oder ausländischen Kapitalanlagefonds über erhebliche 
Umstände unrichtige vorteilhafte Angaben macht oder nachteilige Tatsachen 
verschweigt.“ 
 
Unter Angaben sind sowohl Tatsachen als auch Werturteile und Prognosen zu 
verstehen. Tatsachen sind unrichtig, wenn sie nicht der Wahrheit entsprechen. 
Tatbestandsmäßig sind solche unrichtigen vorteilhaften Angaben, die einerseits 
vorteilhaft sind und sich andererseits auf erhebliche Umstände beziehen, dh auf 
solche Umstände, die die Anlageentscheidung eines durchschnittlichen, 
verständigen Anlegers beeinflussen können (Heidinger/Paul, InvFG, § 44, Rz 8). Die 
Unrichtigkeit muss geeignet sein, die Anlageentscheidung positiv zu beeinflussen. 
 
Das in § 44 Abs 2 vertypte Delikt kann grundsätzlich von jedermann begangen 
werden, der an der Erstellung des Prospektes bzw. den Prospekt ändernden 
Schriftstücken, Rechenschafts- und Halbjahresberichten beteiligt ist. Als 
Täterschaftsformen kommen neben der unmittelbaren Täterschaft auch 
Beitrags- und Bestimmungstäterschaft in Frage (Macher et al, InvFG-Komm 
2008, § 44 Rz 29). 
 
Tatbildlich ist auch das Verschweigen nachteiliger Tatsachen, nicht jedoch von 
Werturteilen oder Prognosen. Sowohl unrichtige Angaben als auch die 
verschwiegenen Tatsachen müssen sich auf erhebliche Umstände beziehen. Damit 
gemeint ist deren Eignung, die Anlageentscheidung positiv (im Falle unrichtiger, 
vorteilhafter Angaben) bzw. negativ (im Falle der Verschweigung nachteiliger 
Tatsachen) zu beeinflussen (aaO, § 44 Rz 25f). 
 
Durch die Verschweigung des Umstandes, dass in Wahrheit das dem 
Investmentfondgesetz immanente Trennungsprinzip aufgehoben worden ist und die 
Letztentscheidung im Anlageprozess stets an MADOFF ausgelagert gewesen ist, 
konnte die Anlegerentscheidung beeinflusst werden. Wenn diese Umstände in den 
jeweiligen Verkaufsprospekten ordnungsgemäß offengelegt worden wären, ist davon 
auszugehen, dass Anleger aufgrund dessen von diesem Finanzprodukt Abstand 
genommen hätten. Die Hauptbeschuldigten waren durch den Bericht Nr. 165 vom 
11.6.2003 der konzerninternen Revision der UNICREDIT (Beilage ./4) bestens über 
sämtliche Risikoumstände informiert und an der Prospekterstellung unmittelbar oder 
mittelbar beteiligt. 
 
Die Hauptbeschuldigten wurden bislang in keiner Art und Weise für die Verletzung 
von Prospektkontrollpflichten der UNICREDIT in die Verantwortung gezogen, obwohl 
ein Gerichtsurteil eine derartige Verletzung eindeutig festgestellt hat und die 
Finanzmarktaufsicht auch bereits mit Sachverhaltsdarstellung vom 6. April 2009 
(Beilage ./6) die Vorstände der MEDICI auf derselben Rechtsgrundlage angezeigt 
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hat und diese bereits als Beschuldigte im Strafverfahren geführt werden (siehe 
insbesondere 604 St 6/09b).  
 
Die Hauptbeschuldigten haben sich als Beitrags- oder Bestimmungstäter nach § 44 
InvFG 1993 schuldig gemacht, indem die jeweiligen Anlegerprospekte der 
UNICREDIT über erhebliche Umstände unrichtige vorteilhafte Angaben machten 
oder nachteilige Tatsachen verschweigt haben. Die Prospekterstellung erfolgte in 
direkter oder indirekter Verantwortung der Hauptbeschuldigten und vor allem in 
Kenntnis der Revisionsberichte  Nr. 196 vom 29.8.2001 und Nr. 165 vom 11.6.2003 
der konzerninternen Revision der UNICREDIT. 
 
 

4. Verbindung UNICREDIT – Anteilsverwaltung Zentralsparkasse (AVZ) 
 
Im Bericht Nr. 196 vom 29.8.2001 der konzerninternen Revision der UNICREDIT 
wird auf Seite 3 ein Organisationschart offengelegt, welches eine mittelbare 
Beteiligung der AVZ an der BAWFM in Höhe von 25 % ausweist. Die BAWFM ist 
eine 100 %ige Tochter der LB Holding GmbH, an der zu 75 % die UNICREDIT 
und zu 25 % die AVZ beteiligt sind. 
 
Diese Beteiligungsstruktur zeigt einen Anspruch der AVZ auf Gewinne der BAWFM 
als Trägergesellschaft der illegalen MADOFF-Fonds. Es ist daher mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die AVZ von den betrügerischen 
MADOFF Veranlagungen profitiert hat. Herr Gerhard Randa war bis 2011 im 
Stiftungsvorstand der AVZ vertreten.  
 
 

5. Verfahrensverschleppung durch die STA Wien: 
 

Das Fürstliche Landgericht des Fürstentums Liechtenstein hat in mehreren 
Rechtshilfeersuchen an die STA Wien um Mitteilungen zum Stand des Verfahrens 
insbesondere gegen die Beschuldigte Sonja Kohn ersucht.  
 
In diesem Zusammenhang hat das Fürstliche Landgericht des Fürstentums 
Liechtenstein der STA Wien insbesondere mitgeteilt, dass Sonja Kohn wirtschaftlich 
Berechtigte der Konten PRIVATLIFE AG, Stamm-Nr. 50.351.982; STARVEST 
ANSTALT, Stamm-Nr. 50.353.148; LIFETRUST, Stamm-Nr. 50.353.147 bei der 
Verwaltungs- und Privat-Bank AG ist.  
 
Auf dem Konto PRIVATLIFE AG, Stamm-Nr. 50.351.982 sind insbesondere 
nachfolgende Gutschriften eingegangen: 
 
EUR 2'000'000,-- mit Valuta 10.01.2008 von Herald Asset Management Ltd. 
USD 1'999'992,-- mit Valuta 10.01.2008 von Herald Asset Management Ltd. 
CHF 1'125'000,-- mit Valuta 29.10.2008 von Bank MEDICI 
CHF 1'125'000,-- mit Valuta 17.03.2008 von der Wiener Städtische Versicherung. 
 
Im November/Dezember 2008 sind rund CHF 5,5 Mio mittels zweier Überweisungen 
auf das Konto der PRIVATLIFE AG bei der Zürcher Kantonalbank, Zürich, 
überwiesen worden. Ähnliche Aus- und Eingänge, wenn auch in geringerer Höhe, 
finden sich ebenfalls auf den anderen hier bezeichneten Konten. Bei den auf diesen 
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Konten eingebrachten Vermögenswerten liegt der Verdacht der Geldwäscherei oder 
Vortaten zur Geldwäscherei nahe. 
 
Diese Konten u.a. wären sofort mittels Rechtshilfeersuchen der STA Wien bzw. des 
zuständigen Staatsanwaltes sicherzustellen gewesen. Eine Sicherstellung dieser 
möglicherweise illegalen Geldtransfers durch die STA Wien ist nach den 
vorliegenden Informationen nicht erfolgt. 
 
Weiters hat die Staatsanwaltschaft beim Bezirksgericht Luxemburg der STA Wien mit 
Schreiben vom 14.1.2009 mitgeteilt, dass die Herald Asset Management Ltd. 
(Tochtergesellschaft der Bank MEDICI AG) bei einer Bank in Luxemburg zwei 
Geldtransfers (USD 6.500.000,00 und EUR 6.500.000,00) an die Rechtsanwälte 
Hassans in Gibraltar beauftragt hat, womit fast alle Guthaben dieser Gesellschaft 
abgezogen worden sind.  
 
Die STA Wien hat diesbezüglich keine dokumentierten Maßnahmen ergriffen, 
um die Sicherstellung der Konten bzw. die Verfolgung von abgezogenen 
Geldern zu veranlassen. Im Gegenteil wurde die STA Wien sogar mehrmals 
vergeblich von den Auslandsbehörden aufgefordert aktiv zu werden. Die STA 
Wien hätte unverzüglich ein Rechtshilfeersuchen an das Fürstliche Landgericht 
Liechtenstein bzw. an die Staatsanwaltschaft Luxemburg zu stellen gehabt, um die 
entsprechenden Kontodaten sicherzustellen, insbesondere sämtliche Ein- und 
Ausgänge in Dokumentenform zu erhalten. Diese Daten sind essentielle Nachweise 
für die Erfüllung der Tatbestände Betrug und Untreue im Hauptverfahren.  
 
Die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich hat ferner mit Meldungen vom 2. 
September und 7. Dezember 2009 die Staatsanwaltschaft Wien aufgefordert, ein 
Rechtshilfeersuchen zu stellen.  
 
Hintergrund dieser Aufforderung war der Umstand, dass die Mutter von Sonja Kohn, 
Netty Blau, geb. 10.10.1920, wohnhaft in Malerstrasse 7, 1010 Wien, zwei Konten 
bei der Credit Suisse unterhält. Nach Bekanntwerden der Unterstellungen der Bank 
MEDICI AG im Zusammenhang mit der Madoff Affäre wurde das mit der 
Kontobezeichnung 0835 – 228020-4, lautend auf Netty Blau, verbundene, zuvor 
wenig frequentierte Schrankfach 1506-11576 ab Anfang 2009 auffällig häufig vom 
Ehemann der Sonja Kohn, Erwin Kohn, besucht. Eine zweite, durch Sonja und Erwin 
Kohn in Lugano eröffnete Kundenbeziehung 045-272597-2 (Sachertorte) ist durch 
den Eingang zweier Check-Rimessen aus den Jahren 2005 und 2006 über jeweils 
EUR 25.000,00 aufgefallen, bei denen die Echtheit der Unterschriften der 
Begünstigten Netty Blau fragwürdig erscheint. Beide Beziehungen wiesen zum 
12.8.2009 ein Guthaben von USD 76.682 (0835-228020-4) bzw EUR 167.658 (0456-
272597-2) auf.  
 
Ein weiterer Hintergrund war der Umstand, dass auf der Geschäftsbeziehung der 
Tamiza Investments Ltd. am 2.2.2009 (als seit Eröffnung der Beziehung einzige 
Gutschrift) ein Betrag von USD 299.944,97 einging. Auftraggeberin der Überweisung 
war Tecno Development & Research S.r.l.. Zu diesen Mitteln wurden der Bank 
ursprünglich widersprüchliche Angaben gemacht, indem zu Beginn von Ersparnissen 
des Erwin Kohn die Rede war, in der Folge jedoch ausgeführt wurde, dass die 
Tamiza Investments Ltd. eine „underlying company“ eines irrevocable discretionary 
trusts mit Settlor „Netty Blau“ und Erstbegünstigte Sonja und Erwin Kohn sei.  

16041/J XXIV. GP - Anfrage (elektronisch übermittelte Version)10 von 156

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



  

 
Tatsächlich musste der STA Wien das Rechtshilfeersuchen von der 
Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich vorformuliert werden, damit die STA 
Wien tätig wurde und das vorformulierte Rechtshilfeersuchen schließlich 
stellen konnte.  
 
Aus den vorliegenden Unterlagen geht nicht hervor, dass die STA Wien bemüht 
gewesen ist, Vermögen der Sonja Kohn ua. unverzüglich sicherzustellen, sondern im 
Gegenteil musste die STA Wien stets, teilweise mehrmals, angehalten werden, 
solche Sicherstellungen zu beantragen. Dies ist im Lichte des Ausmaßes der 
entstandenen Vermögensschäden als atypisches Vorgehen zu bezeichnen. 
 
Die Verzögerung im Abschluss der Strafverfahren führt zu massiv höheren 
Verfahrenskosten für geschädigte Anleger. Die Anleger müssen aus Gründen der 
Verjährung ihre Ansprüche innerhalb von 3 Jahren im Wege eines Zivilverfahrens 
gerichtlich geltend machen. Viele geschädigte Anleger warten daher nicht das 
Ergebnis eines Strafverfahrens ab, in dem sie sich als Privatbeteiligter anschließen, 
sondern gehen zusätzlich den Zivilrechtsweg mit kürzerer Dauer, aber höherem 
Kostenrisiko. Wären die Strafverfahren mit Nachdruck verfolgt worden, dh 
Rechtshilfeersuchen unverzüglich gestellt worden, Guthaben der 
Beschuldigten unverzüglich sichergestellt worden etc., so wäre die 
Ausgangslage bzw. der Haftungsfonds für die geschädigten Anleger heute – 
zumindest geringfügig – besser. 
 
Es besteht der Verdacht einer Verschleppung von unbedingt notwendigen 
Verfahrenshandlungen durch die STA Wien.  
 
In diesem Zusammenhang richten die unterfertigten Abgeordneten an die 
Bundesministerin für Justiz folgende 
 
 
 

ANFRAGE 
 

1. Sind auf Grund des geschilderten Sachverhaltes Strafverfahren anhängig? 
2. Wenn ja, wie ist der Verfahrensstand? 
3. Ist es bei der bisherigen Aufarbeitung dieses Falles zu einer, der StA Wien   

zurechenbarer Verfahrensverschleppung gekommen? 
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